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STADT FRIEDRICHSHAFEN  

Ergänzungsvorlage 
 
Drucksache-Nr. 2015 / V 00004-1  

Ausfertigungen:  

Städtische Bauverwaltung, BFS, DEZ1, DEZ3, 
DEZ4, SBA, STP  

Dienststelle: Städtische Bauverwaltung 
 
Aktenzeichen: SBV-SBA-BFS Ka-Kü-Sn 

29.01.2015, Unterschrift: 

Mitzeichnung (Datum, Kurzzeichen): 

 
 

 

 
 
BM Krezer 

 
 
_______________ 
 

 
 

 

 
 
EBM Dr. Köhler 

 
 
________________ 

 
 

 

 
 
BM Hauswald 

 
 
_______________ 
 

 
 

 

 
 
Oberbürgermeister 

 
 
________________ 

 
 

Betreff: Sachstand und Priorisierung von baulichen Maßnahmen an 
Schulen 
 

Anlage: Zusammenstellung / Priorisierung von baulichen Maßnahmen an Schulen 

Medien: Bitte ankreuzen. Alles, was präsentiert werden soll, muss mindestens 1 Arbeitstag  vor den 
jeweiligen Sitzungen der Geschäftsstelle des Gemeinderates zugeleitet werden, damit die Präsentation 
gewährleistet werden kann. 

 MS Office 2003 Dateien 
(inkl. ppt, .mpp) 

 .pdf-, htm-                  
Dateien 

 DVD  Video (VHS)  Folien 
(ungeeignet) 

 
Referent und Zeitdauer: Herr Kahle, Herr Kübler, Herr Schneider / 15 Min. 

 
Gremium:  Datum:  Zuständigkeit:  Öffentlichkeitsstatus:  

Finanz- und Verwaltungsausschuss 26.01.2015 Vorberatung nicht öffentlich 

Technischer 
Ausschuss/Betriebsausschuss SE 

27.01.2015 Vorberatung nicht öffentlich 

Kultur- und Sozialausschuss 28.01.2015 Vorberatung nicht öffentlich 

Gemeinderat 09.02.2015 Beschluss öffentlich 

 

Ggf. Hinweis auf frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, Drucksache-Nr.): 
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FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN  ja  nein    
       
Kosten:  einmalige Kosten     

 - Sonderprogramm Schulen  1.500.000 EUR 

 davon 2015:   500.000 EUR 

 - Baukostenzuschuss St. Elisabeth   1.100.000 EUR 
       
MITTELBEREITSTELLUNG IM HAUSHALT:     
       

 Städt. Haushalt  VWH  VMH Sonderprogramm Schulen Fipo. 1.8800.5001.000 

 Städt. Haushalt  VWH  VMH Zuschuss St. Elisabeth Fipo. 2.2950.9880.000-0200 
       
Zur Verfügung stehende Mittel:   
Für bauliche Maßnahmen an Schulen in 2015 (siehe Anlage) 4.680.300 EUR zzgl. HAR aus 2014 

Noch bereitzustellen in 2015: 500.000 EUR 

Deckungsvorschlag: Verbesserungen beim Finanzausgleich (Einzelplan 9) 
  
Für Zuschuss an Schule St. Elisabeth 1.575.000 EUR bei Übertragung HAR aus 2014 

Noch bereitzustellen in 2015: 0 EUR 
    
 
 
Beschlussantrag:  
 
1. Der Sachstand und die derzeitige Priorisierung zu den baulichen Maßnahmen an Schulen laut 

Sicht der Verwaltung gemäß Anlage werden zur Kenntnis genommen. Diese Priorisierung ist 
noch nicht abschließend. Sie muss zur Information des Gemeinderats noch um eine Spalte 
‚Priorisierung aus Sicht der Schulen‘ und unter Berücksichtigung der Schulentwicklungsplanung 
ergänzt werden. Im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2016/2017 ist diese Priorisierungsliste 
dem Gemeinderat vorzulegen. 
 

2. Zur beschleunigten Abwicklung von baulichen Maßnahmen an Schulen wird zusätzlich zu den im 
Haushalt 2014/2015 für das Jahr 2015 eingestellten Finanzierungsmitteln ein „Sonderprogramm 
Schulen“ genehmigt. In 2015 werden hierfür auf Fipo. 1.8800.5001.000 zweckgebunden für 
Schulen 500.000 EUR über-/außerplanmäßig zur Verfügung gestellt. Die üpl./apl. Ausgaben 
werden durch Verbesserungen beim Finanzausgleich gedeckt. Die weiteren Beträge für 2016 und 
2017 von je 500.000 EUR werden im Entwurf zum Doppelhaushalt 2016/2017 berücksichtigt. 
 

3. Nach Vorliegen der aktuellen Schulentwicklungsplanung und der Ergebnisse der Biregio-
Untersuchung wird eine Bewertung der daraus resultierenden konzeptionellen Maßnahmen 
vorgelegt. Die Anmeldung von sich daraus ableitenden priorisierten baulichen Maßnahmen 
erfolgt im Rahmen der Haushalts- und Finanzplanung 2016ff. 
 

4. Vor dem Hintergrund der dargestellten Maßnahmen erhält die Sießener Schulen gGmbH für den 
Anbau von Toilettenanlagen für Jungen, den Anbau eines Stuhl- und Gerätelagers an die 
Turnhalle und die Generalsanierung der Turnhalle an der Mädchen- und Jungenrealschule St. 
Elisabeth eines städtischen Zuschuss von 55% der Baukosten, maximal 1.100.000 EUR. Der 
Haushaltssperrvermerk bei Fipo. 2.2950.9880.000-0200 wird aufgehoben. 
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5. Zu den Schulhofgestaltungen wird die Verwaltung nach Vorliegen der Planungsentwürfe bis zur 
Sommerpause 2015 einen Vorschlag vorlegen. Ggf. erforderliche Mittel werden in den Entwurf 
zum Doppelhaushalt 2016/2017 eingestellt. 
 

 
 
Begründung: 
 
Im Rahmen der Vorberatungen in den gemeinderätlichen Ausschüssen ist der Beschlussantrag in 
Ziffer 1 angepasst worden; die Ziffern 2 bis 5 des Beschlussantrages sind unverändert. 
 
 


